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Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung

Kreisausschuss 07.09.2022

Kreistag 28.09.2022

Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Sachspenden ukrainische Flüchtlingskrise

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Annahme mehrerer einzelner Sachspenden i.H.v. insgesamt

6.189,37 Euro.

Dr. Burchhardt
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Sachverhalt (Begründung):

Im Zuge der ukrainischen Flüchtlingskrise musste der Landkreis innerhalb kürzester Zeit eine

Vielzahl von Wohnungen herrichten.

Unterstützt wurde der Landkreis unter anderem von der Stadt Burg mit der Ausstattung von

fünf Wohnungen.

Zur Einrichtung der Küchen wurden seitens der Stadtverwaltung von der Firma „Burger

Küchen“ Küchenzeilen angefordert, welche von der Firma gespendet wurden.

Sämtliches Mobiliar, welches sich nach Auszug der Mieter bzw. nach Beendigung des

Mietvertrages, in den Wohnungen befindet, geht in das Eigentum des Landkreises über.

Dies hat zur Folge, dass die Firma „Burger Küchen“ vom Landkreis dementsprechende

Spendenquittungen für die Küchenzeilen haben möchte.

Es handelt sich hierbei um folgende Wohnungen:

1. Wohnung – Burg, Hinter Sankt Petri 3, 4. OG links

Betrag: 1.169,25 Euro

2. Wohnung – Burg, Hegelsraße 29, Erdgeschoss

Betrag: 1.398,01 Euro

3. Wohnung – Burg, Südring 4 A, 3. OG links

Betrag: 1.207,37 Euro

4. Wohnung – Burg, Südring 4 F, 4. OG links

Betrag: 1.207,37 Euro

5. Wohnung – Burg, Südring 4 D, 4. OG rechts

Betrag: 1.207,37 Euro

Der Kreisausschuss beschließt somit die Annahme der o.g. Sachspenden i.H.v. insgesamt

6.189,37 Euro durch die Firma „Burger Küchen“.

Anlagen:

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: /

Planansatz:

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:

= überplanmäßig außerplanmäßig

= Aufwand Auszahlung

Deckung durch Mehrertrag Mehreinzahlung bei

Deckung durch Minderaufwand Minderauszahlung bei

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen:

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)
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